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Gebäude
Hauptnutzung /

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeerzeuger 3' a

Nettogrundfläche s

Wesentliche Energieträger für
Warmwasser 3

Hinweise zu den Angaben über die energet¡sche Qualität des Gebäudes

Die energetische Qual¡tät eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarls unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfläche dient die I'lettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).

I Oer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach g 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

¡ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch ! Eigenti¡mer þ Aussteller

tr Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität be¡gefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Venilendung des Energieauswe¡ses

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussleller:
,+' )n

und

Erneuerbare Energien

Art der Ltittung / Kühlung 3

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

energieeffizienz+21
Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20
46483 Wesel

tr Neubau
I Vermietung / Verkauf

n M.odernisierung
(Anderung / Erweiterung)

! Aushangpflicht
n Sonstiges (freiwillig)

L,nlerschritt des

ffie
ww-#.êePlus21 e

22.@,,2A14,.{4
- Aussteilñ-Ssd '

Dalum der angewendelen EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registriernummer (S 17 Absatz 4 Satz 4 undS EnEV) ist das Datum der Anlragslellung einzulragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich a 

bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestat¡on
Neüogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Netlogrundfläche

Wohn- und Geschäftshaus

Hohe Str. 92 / Obenmarspforten 10-1 2 , 50667 Köln

Gewerbeanteil

1952 / 1969

Fernwärme

1.230,8 m2

Fernwärme

\

Art: Verwendung:

X
tr

Fensterlüftung
Schachtlüftung

.tr_ Lüftungsanlage m¡t Wärmerückgewinnung
{ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

! Anlage zur
Kühlung

Hottgenrolh SofMare, Enêrgieberater 18599 8.0.9



gemäß den $g 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 1g. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

ENERGIEAUSWEIS ENERGIEAUSWEISfür Nichtwohngebäude

Registriernummer 2 NW-20.t4-000920608 2

für Nichtwohngebäude

5

Endeneroiebedarf - Seite 2

Der Endênergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich

benöt¡gte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,

Lüftung und Kühlung an. Erwird unter Standardklima und StandardnuÞungs-

bedingungen errechnet und ist ein lndikator fi.ir die Energieeflizienz eines

Gebäudes und seìner Anlagentechn¡k. Der Endenergiebedarf ist die Enêrgie-

menge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieverlustè zugeführt werden muss, da-
mit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-

dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein

kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeff¡zienz.

Anoaben zum EEWärmeG - Selte 2

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuer-

bare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. ln dem
Feld,,Angaben zum EEWärmeG" sind die Art der eingesetAen erneuerbaren

Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld

,,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen des
EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von
Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Be-

hörde als Nachweis des Umfangs der Pflichlerlüllung durch d¡e Ersatzmaß-

nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften

Anf orderungswerle der EnEV.

Endeneroleverbrauch - Selte 3
Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkoslen bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-

verbrauchsdalen des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nulzein-

heilen zugrunde gelegt. D¡e so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro

Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever

brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örllichen Wetterdaten und

mithilfe von Klimafal(toren auf einen deutschlandweilen M¡ttelwert umgerech-

net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-

tische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen

Verbrauch. E¡n Rückschluss auf den kilnftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht mögl¡ch. Der tatsåchliche Verbrauch eineÍ Nutzungseinhe¡t oder
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und

sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nulzungen vom ange-
gebenen Endenergieverbrauch ab.

lm Fall längerer Leerstände w¡rd hierfür einpauschaler Zuschlag rechnerisch

best¡mmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-

artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sìnd, ist der Tabelle ,,Ver
brauchserfassung" zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäu-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute

energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude-

typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,

auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Prlmärenêroleverbrauch - Selte 3

Der Pr¡märene¡'gieverbrauch geht aus dem fiir das Gebäude insgesaml ermit-

telten Endenergievorbrauch filr Wärme und Strom hervor. Wie der Primär-

energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-

kette der jeweils eingeseÞten Enêrgietråiger ben¡cksichl¡gen.

gemäß den SS 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Erläuterungen

Anoabe Gêbäudetell - Sìelte f
Bei Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Ante¡l zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises gemäß

dem Muster nach Anlagè 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (s¡ehe im Einzelnen S 22

EnEV). Dies wird im Energieausweis durch diê Angabe 
'Gebäudeteil" deut-

lich gemacht.

Primärenergiebedad "Gesamtenerg ieeff ¡z¡enz"

COr-Emissionen 3 107,1 kg/(mr'a)
PrimärenergiebedaÉ daeses Get¡åudes

390,6 kWh/(maa)

0 50 100 150 200 250 3oO 350 4æ 450 >500

Endenergiebedaff Strom [pftichrangabe in tmmobitienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG 6

Nutzung elneuerbarer Energien zur lÞckung des Wärme,und
Källebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wärme-
geselzes (EEWärmec)

Art: Iþckungsantell:

Ersatzmaßnahmen 7

D¡e Anforderungen des EEWäfmeG werden du¡ch die
Ersalzmaßnahme nach S 7 AbsaE i Nummer 2 EEWårmeG
erfülll.
E Die nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften

Anforderungswerle der EnEV sind eingehalten.
Verschärfter Anforderungswerl
Primärenergiebedarf: kWh/(maa)

! Die in Verbindung mit S I EEWärmec um y"
verschärflen Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschårfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kwh/(m¿a)

tr weitere Zonen in der Anlage

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die. Energieeinsparverordnung lässt für d¡e Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahreñ alternal¡vð Ver-
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unlèrschiedlichen Ergebnissen
führen kõnnen. lnsbesondere wegen slandardisierter Randbeðingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tátsälh-
lichen .Fnergieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerle sind spezif i-
sche.Werte nach der EnEV pro Quadralmeter beheizte/gekr)hile ñetto-
grundflåche.

Erneuerbate Enerqien - Seile 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien

genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG)

dazu weitere Angaben.

Eneroiebedarf - Selte 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den

Endenergiebedarf für d¡e Anteile Heizung, Warmwasser, e¡ngebaule Be-

leuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne-

risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-

unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standar-

disierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten, definiertes

Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärmegewinne)

berechnel. So lässt sich die energetische Oual¡tät des Gebåudesun-

abhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetter¡age beurteilen. lnsbeson-

dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
-benen Werle keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverlcrauch.

Pdmärenerqiebedarl - Selle 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffiziênz des Gebäudes ab. Er

berücksichtìgt neben der Endenergie auch die sogenannte ,,Vorkette" (Er-

kundung, Gew¡nnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils e¡ngeselzten

Energieträger (2.8. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein

kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-

effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut-

zung. D¡e angegebenen Vergleichswerte geben für das Gebäude d¡e Anfor
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-

ausweises galt. Sie sind im Fall e¡nes Neubaus oder einer Modernisierung

des Gebäudes, die nach den Vorgaben des S g Absatz 1 Satz 2 EnEV

durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orien-

tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich

können die mit dem Energiebedarf verbundenen Co2-Emissionên des
Gebäudes lreiw¡llig angegeben werden.

Der Endwerl der Skala zum Primârenergiebedarf betr¿igt, auf die Zehnerstel-

le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,,EnEV Anforderungswert

modernisierter Altbau" (1 40 % des ,,EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wärmeschulz - Seite 2

Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch

Anforderungen an d¡e energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-

fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten

an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Úberhieung) eines Gebäu-

des.

Pflichlanoaben für lmmobilienanzeioen - Selte 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in g 16a

Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen Angaben

sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Sêite 2

oder 3.

1 siehe Fußnote 1 auf Se¡te 1 des Energieauswe¡ses

En EV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) 39 En EV-Anforderungswert

modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Anlorderunoen oemäß EnEV a

Primäreneroiebedarf

lst-Wert 390,6 kWtr/(mr.a) Anforderungswert 169,0 kWh/(maa)

Mittlere Wärmedurchoanoskoeffizienten ! eingehalten
Sommerlicher Wårmeschutz (bei Neubau) E eingehalten

Für Enerolebêdarfsbetechnunoen verwendetes Verfahren

þ Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

[] Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell',)

( Vereinfachungen nach g 9 Absatz 2 EnEV

I Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger Heizung Warmwasser Eingebaute

Slrom

Fernwårme

Slrom-Mix

Endenergiebedarf Wärme [Pftichtangabe in tmmobitienanzeigen]

in kwh/(mr.a)

Lrlflung s) Kühlung einschl. Gebåude

1 18,2

117

10,3

117,8 kWh/(mz.a)

Nr. Zone

2

3

4

5

Zonen

6

7

128,0 kWh/(mz.a)

Fläche Anteil

66,7

1 1,9

21,4

o/"

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiw¡llige Angabe
nur be¡ Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des g 16 Absatz 1 Satz S EnEV s nur XifãenergiebeCarf
nurbei Neubau 7 nurbei Neubau im Èall derAnwendungvon g TAbsatz 1 Nummer2 EEWärmeG

2,0 91,1 25,1

1'17,3

0,6 9,8

Einzelhandelsfläche 1.044,5

Lager- / Bürofläche 186,3

Technik- / Lagerflåche (unbeh.) 335,9

Hottgenroh Software, Energieberater 18599 8.0.9
Hongenroth SofMare, Enêrg¡ebêraler'18599 8.0.9



für Nichtwohngebäude
gemåß den $$ l6 tf. Energieeinsparverordnung (EnEV|

ZusaÞinformationen zur Datenerfassung und Berechnung
naeh Energieeineparverordnung und DIN 18699

Nettoqrundfläche

Zur Ermittlung der Energiekennwerte wurde das Gebäude in Zonen
unterteilt. Die Nettogrundfläche weist die Flächen der beheizten
oder gekühlten Zonen des Gebäudes aus. Sie kann somit von der
tatsächlichen Grund-, Miet- oder Nutzfläche abweichen.

Bauteilaufbau

Die Erfassung der jeweiligen Bauteilaufbauten erfolgte durch
Aufmaß vor Ort. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
bewertet die energetische Qualität des Bauteils und wurde anhand
baujahrstypischer Vergleichsdaten oder gesetzlicher Typologie-
werten ermittelt.

Anlasentechnik

ENERGIEAUSWEIS

-*¡1å"-'*
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ee*21

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den $$ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 1g. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 2

Endenergieverbrauch

tr Warmwasser enthalten

tþr Wert enthålt den Stromverbrauch für
! Zusatzheizung ¡ Warmwasser E Lüftung

Verbrauchserfassung

Zeitraum Primär-

von bis
Energielräger energie-

faktor-

Registriernummer NW-2014-000320608 3

tr eingebaute Beleuchtung tr Kúhlung tr Sonstiges

0 50 100 150 200 2SO 300 350 ¡tOO 450 >S0O

0 5(¡ 100 150 2OO 2û 3OO gSO 4O0 ¿tso >500

Ermittlung der spezifischen Kennwerte von Heizungsanlage,
Warmwasserbereitung, Klima- und Lüftungsanlage sowie
Beleuchtungstechnik gemäß der Gegebenheiten am Gebäude.

Randbedinsunsen

Der Energiebedarf des Gebäudes stellt einen theoretischen Wert
unter Normbedingungen dar. Dies dient der Vergleichbarkeit von
Gebäuden. Die Nutzung und Beheizung der einzelnen
Gebäudezonen ist Basis festgelegter Randbedingungen und
können im Einzelfall von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Energieverbrauch

tkwhl

Anteil
Warmwasser

lkwhl

Anteil He¡zung

lkwhl

Energie-
verbrauch

Slrom
Klima-
faktor

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Gebäudenutzung

Vergleichswerle 3

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Erminlung von Energieverbrauchs-
kennwerten lsl durch die Energiee¡nsparverordnung
vorgegeb€n. Die Werte sind spezitische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der
talsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und s¡ch
ändernden Nulzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerlen ab.

Gebäudekategor¡e/
Nutzung Flächenanleil

Heizung und
Slrom

1 siehe Fußnole 1 auf Seile 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seile 1 des Energieausweises3 veröffentlicht unter www.bbsr-energieãinsparung.de durch das Bundesministerium für V€l{ehr, Bâu und Stadlentwickluno im Einvernehmen
mit dem Bundesm¡nislerium für wrtschatt und rechnotogie ' g"geb"i;iãib â""tr iËåi.r""or.uschtäge in kwh

llongenroth Sollwar€, Energ¡eberater 18599 8.0.9
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 16 ff . Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 

1 8. November 2013

für Nichtwohngebäude

Registriernummer 2 NW-2014-000920608 4Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieetfizienz sind tr möglich I nicht möglich

Empfohlene lllodernisierungsmaßnahmen

¡ weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

(freiwillige Angaben)

geschätzte
Amort¡sa-
tionsze¡t

geschätzte
Kosten pro
e¡ngesparte

Kilowatt-
stunde

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schr¡tten

in
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzel-
maß-

nahme

empfohlen

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

energieeffizienz+21, Beratende lngenieure
Poppelbaumstra9e 20, 46483 Wesel

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben ¡m Energieauswe¡s (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnote I auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Sottware, Energieberaler 18599 8.0.9

2 siehe Fußnole 2 auf Se¡te 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS Itir Nichtwohngeötude
gemäß den $g 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Gältig bis:
21.12.2024 Rcgictriernummer 2 NW-2014-000920608 AUCheng

O.ööudo
Hauptnutzung /

Adrs8se

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Nettogrundfläche

Wesentliche Energieträger für
und Warmwasser

Erneuerbare Energien Verwendung:

Frimörcncrg¡olÐodtrf

Primärenergiebedarf d¡êsos Gel¡äudee

390'6 kltttt(m'?.a)

0 50 100 15{¡ 200 250 300 350 400 /t50 >S00

1

.J
En EV-Anf orderu ngswert

Neubau (Vergleichswert)
En EV-Anf orderungswerl
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Ar,rfbilung Encrgicibctlrtl

400

-
300 LÍiftungI Elngøbûulô Bolq¡omüng

1æ r0Írfirørr

0

NuEenergle Endenergie Pdmftenergie

Aussleller: +
energieeffizienz+21
Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20
46483 Wesd

ee
www.eepl de

22.12

Datum Unterschrlft des

1 Datum der angewondeten EnEV, gegebenenfalls angewgndeten Änderungsverordnung zur EnEV
' Bei nichl rêchtz€ltlger Zutellung d€r Registr¡ernummer ($ 17 Absalz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum

R€gislriernummer ist nach dsren Elngang nachträglich einzusêlz€n.

Wohn- und Geschäftshaus

Hohe Str. 92 / Obenmarspforten 1 0- 1 2, 50667 Köln

Gewerbeanteil

1952 / 1969

1.230,8 mz

Fernwärme

Art:

l))t\tt , -ttlt i))tl,:.))ll .l) ','t ' t' tt ttl.)

rìetIUnC

Hotlgênroth Solfwarê, Engrgieberater 1 8599 8.0.9
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